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ABKEHRSCHEIN  [ ] Ausführung für Verband (mit Lizenz)   [ ] Ausführung für Sportler 
[ ] Ausführung für bisherigen Verein 

	

Die Handhabung der gültigen Lizenz ist laut BDR-SpO/WB wie folgt geregelt: 
 

1. Wechsel mit Sperre (nur Radball/polo):  Lizenz geht direkt an den LVR. Mit dem Tag des Eingangs beginnt die Sperre. 
2. Wechsel ohne Sperre:      Die alte Lizenz ist spätestens am letzten Tag der Wechselperiode beim LVR abzugeben.
           Zu spät (nur Radball/polo) beim LVR = 3 Monate Sperre! 
3. Wechsel in ein UCI-Vertragsteam:   Lizenz verbleibt bis Vertragsbeginn beim Sportler/in. Original an Sportler/in Kopie an  
           die Geschäftsstelle des Landesverbandes Radsport Sachsen-Anhalt 
 
Antragsteller/in 
 
 
Name:              Vorname:               
 
 

Straße:              PLZ / Wohnort:             
 
 

abgebender Verein:                            
 
 

Lizenz-Nr.:             Altersklasse:              
 
Antragsteller/in wechselt zum: 
 

Verein / UCI-Vertragsteam:        Landesverband:           
 
[ ]   Lizenzwechsel erfolgt in der sperrfreien Zeit 

(Hallenradsport: 01. - 31.07. und 01. - 31.12.) 
 

[ ]   Lizenzwechsel erfolgt mit dreimonatiger Sperre* ab Eingang der Lizenz in der LV-Geschäftsstelle 
 

 
 

Verbindliche Bestätigung des abgebenden Vereines 
 

Der abgebende Verein erhebt Betreuungs- bzw. Ausbildungsausgleich gem. BDR-SpO 5.3.2  
 

[ ] ja, in Höhe von    Euro, zu zahlen durch Sportler/in   [ ] nein 
 

Verpflichtungen laut BDR-SpO 5.3.1(3) sind erfüllt:     [ ] ja  [ ] nein 
 
Die Lizenz ist eingezogen und liegt dem Original des Abkehrscheines für den Landesverband bei. Abkehrschein und Lizenz werden 
innerhalb von acht Tagen nach Erstellung an den LV versandt. Erst nach Bezahlung erfolgt die Freigabe. 
 

 
                                  
Ort, Datum          Unterschrift/Stempel abgebender Verein 
 
 

Gebühren Lizenzwechsel*:     | Gebühren Radball/Radpolo*: 
 

Nachwuchs bis U17: 55,- € / bis U19: 85,60 €   | - drei Monate Sperre  bis U19: 27,35 € / ab U23: 30,- € 
ab U23: 139,10 €         | - sperrfrei nach GC-WB bis U17: 55,- € / bis U19 85,60 € / ab U23: 139,10 € 
 

- bei Landesverbandswechsel** à alle Altersklassen:   zzgl. 5,95 € 
 

*Die Wechselgebühr wird beim zweiten Wechsel im Kalenderjahr verdoppelt, beim dritten Wechsel erfolgt eine erneute Verdoppelung. Die 
Gebühren sind vom GC bzw. LVR Sachsen-Anhalt und **rad-net GmbH festgelegt. Erst nach Bezahlung erfolgt die Freigabe. (Stand: 12/26) 


